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Eine Liste der Einstellungen finden Sie am 
Ende dieses Beitrages.

3. Anlegen der GP-Gruppe 
„Zugriffsberechtigungen Mitarbeiter“

Pflege GP-Gruppen (hier wird beim Öff-
nen bereits das Benutzerpasswort abge-
fragt. Aktuell hat nur der Administrator 
Zugang) �¤   Anlegen der neuen GP-Grup-
pe mit „neu“ �¤ bei „Bezeichnung“ den 
Namen der Gruppe eingeben (z. B. „Zu-
griffsberechtigungen Mitarbeiter“) �¤ (un-
bedingt speichern) �¤ Funktionen �¤ Pflege 
Zugriffsberecht. GP-Gruppe �¤ mit    

alles markieren �¤ Zuordnung  
anlegen.

ERGEBNIS: 
Die Mitarbeiter, die der Gruppe zugeord-
net sind (bisher noch keine!), haben alle 
Zugriffsberechtigungen. Sie müssen aber 
bei den im Standard-GP vorher ausgegrau-
ten Funktionen ihr Benutzerkürzel und ihr 
Passwort eingeben. 

Somit ist PROKAS in der Lage, Änderun-
gen, die über diese Programme erfolgen, 
einem bestimmten Benutzer zuzuordnen, 
indem Änderungsprotokolle angelegt wer-
den.

4. Entziehen einzelner 
Rechte der GP-Gruppe 

Pflege Zugriffsberechtigung GP-Gruppe 
(da waren wir gerade!) �¤ Ausgrauen aller 
Funktionen, die nicht von allen Mitarbeitern 
verwendet werden dürfen (z. B. Berichtsw. 
erst. neuer Listen)

ERGEBNIS: 
Die in der GP-Gruppe enthaltenen Mitar-
beiter dürfen:

• Alle beim Standard-GP „schwarzen“ 
Funktionen ohne Einschränkung ver-
wenden.

• Alle beim Standard-GP „grauen“ Funk-
tionen mit Passwort verwenden, wenn 
sie in der GP-Gruppe schwarz sind.

• Keine Funktionen verwenden, die in der 
GP-Gruppe grau sind.

5. Zuordnen aller Bediener 
zur GP- Gruppe

Übersicht GP �¤ Bediener aufrufen �¤ 
Funktionen �¤ Geschäftspartner Gruppe 
�¤ GP-Gruppe auswählen und Zuordnung 
anlegen

oder (bei mehreren Mitarbeitern kürzer)

Pflege Geschäftspartnergruppen �¤ Mar-
kieren der entsprechenden GP-Gruppe �¤��
Befüllen der GP-Gruppe 

über   

ERGEBNIS: 
Nun haben alle Mitarbeiter die Zugriffsbe-
rechtigungen der GP-Gruppe. Bei neuen 
Mitarbeitern muss man also nur noch:

• den Mitarbeiter in der Übersicht GP 
mit Benutzerkennung und Passwort an-
legen

• den Mitarbeiter der GP-Gruppe zuord-
nen

Achtung! Beim Ausscheiden eines Mitarbei-
ters sollten diesem die Berechtigungen wie-
der entzogen werden, indem man ihn aus der 
GP-Gruppe löscht. 

Den Status „Bediener“ kann man nur än-
dern, wenn man das Login des Mitarbeiters 
kennt (oder über die Hotline). Ich persön-
lich kenne die Passwörter meiner Mitarbei-
ter grundsätzlich nicht!

6. Einzelnen Mitarbeitern 
Sonderrechte vergeben

Bei allen Mitarbeitern mit Sonderrechten 
(z. B. Filialleiter) können nun zusätzliche 
Rechte vergeben werden:

Übersicht GP �¤ Mitarbeiter aufrufen �¤��
Funktionen �¤ Pflege Zugriffsberecht. GP
Hier sind bei der Neu-Anlage eines Ge-
schäftspartners, der auch Bearbeiter ist, 
alle Funktionen zugelassen, die auch beim 
Standard-Bediener zugelassen sind. Zusätz-
liche Rechte kann man hier in der oben 
beschriebenen Weise vergeben, z. B. „Be-
richtswesen erst. neuer Listen“.

Das dreimalige Eintragen der Rechte 
(1. Standard, 2. GP-Gruppe, 3. Sonderrech-
te) scheint redundant zu sein, ist aber in 
dieser Weise korrekt.

Bei der Vergabe von Rechten sollten natür-
lich folgende Gesichtspunkte berücksichtigt 
werden:
• GdPdU (z. B. Backoffice Abverkauf, 

SEPA Konfiguration)
• Datenschutz von personenbezogenen 

Daten nach dem Datenschutzrecht (z. 
B. Übersicht GP)

• Datenschutz von betrieblichen Daten 
vor ungewollter Änderung oder nicht 
gewünschter Einsicht von Mitarbeitern 
(z. B. Pflege Betriebsparameter, Pharma 
Benchmark)

• Persönliche Erwägungen (z. B. Mindest-
bestandsoptimierung; hier wird manch-
mal zu oft „optimiert“)

Die gezeigte Vorgehensweise soll es den 
PROKAS-Anwendern ermöglichen, ihre 
Einstellungen selbst zu wählen und zu 
überprüfen. 

Die Überprüfung sollte einmal im Jahr 
stattfinden, da möglicherweise neue Funk-
tionen in PROKAS dazugekommen sind, 
spätestens aber beim Ausscheiden oder 
Eintritt eines Mitarbeiters. Die Übersicht 
der vergebenen Rechte (s. u.) soll nur eine 
Basiseinstellung darstellen und kann in je-
der Apotheke anders aussehen.          

Apotheker Mathias Weilnhammer
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Basiseinstellung Zugriffsberechtigung

 2 ABDA Plus V Pflege Beitritt X X X X
 3 Abda-Datenbank X X X X
 4 ABDATA OVP Schnittstelle X X X X
 5 Abfrage-Manager für PROKAS/2 X X X X 
 6 Abholerverwaltung Automat (alt) X X X X
 7 aCustomizer X X X X
 8 Alphabetische Tastatur X X X X
 9 Altenheim X X X X
 10 Anzeige Nachrichten X X X X
 11 Anzeige Parameter X X X X
 12 Anzeige Preishistorie X X X X
 13 Arbeitsoberfläche pro APL X X X X
 14 ARMIN Medikationsplan X X X X
 15 Artikel pro Artikelgruppe X X X X
 16 Artikelgruppen pro Artikel X X X X
 17 Auskunft ABDA-Artikel X X X X
 18 Auskunft aus anderer Apotheke X X X X
 19 awinta Archiv Konfiguration X X X X
 20 Backoffice Abverkauf  X X X
 21 Bedarfsermittlung X X X X
 22 Bedarfsermittlung Neu X X X X
 23 Beipackzettel drucken X X X X
 24 Berechtigung Kundenkarte X X X X
 25 Berichtsw. erst. neuer Listen   X X
 26 Berichtswesen (neu)  X X X
 27  Berichtswesen Ergeb. löschen  X X X
 28 Berichtswesen Export   X X
 29 Berichtswesen Listen  X X X
 30 Bestandspflege  X X X
 31 BestRX Rabattvertragsopt. X X X X
 32 Blistermed LZA X X X X
 33 Blistermed LZA-Freigabe X X X X
 34 Blistermed stornieren X X X X
 35 Blisterzentrum X X X X
 36 Blitzlicht Artikel  X X X
 37 BO-Tagesabschl. Statistik   X X
 38 BO-Tagesabschluss (neu)   X X
 39 Bonusscheinverwaltung X X X X
 40 Botendienst X X X X
 41 BSK Gegenscan vorzeit. Beenden X X X X
 42 BTM-Buch X X X X
 43 Cave X X X X
 44 Chargendokumentation X X X X
 45 Chargenverwaltung X X X X
 46 Couponing BSK X X X X
 47 Datendienst X X X X
 48 Disposition X X X X
 49 Drucken Etiketten X X X X
 50 Druckerspooler X X X X
 51 e-placement Wawi Schnittstelle X X X X
 52 easy-dose X X X X

1 Programm
Bediener
Standard

GP-Gruppe
Bediener

Bediener mit
Sonderrechten

Bediener 
Administ.
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 53 easy-dose24 X X X X
 54 EasyDose: Blisterschnittstelle X X X X
 55 EasyDose: Fax-Export X X X X
 56 EasyDose: Folgemedikation X X X X
 57 easyPick X X X X
 58 EasyScanPlus X X X X
 59 Einspielung externe Preise X X X X
 60 Elektr. Rezeptübermittlung   X X
 61 Endkontrolle X X X X
 62 Endkontrolle Heimversorgung X X X X
 63 Faktura: Keine Rechnungslegung X X X X
 64 Festbetragsgruppen X X X X
 65 fiveRX Kasse-Online-Prüfung X X X X
 66 fiveRX Rezeptübertragung X X X X
 67 GEHE Wawi Extra Konfiguration X X X X
 68 GOBD/GdPdU-Export   X X
 69 GP Kontakte drucken X X X X
 70 GP Kontakte scannen X X X X
 71 GP pro GP-Gruppe   X X
 72 GP-Gruppen pro GP X X X X
 73 GP2GP   X X
 74 Grafikdialog X X X X
 75 IMS Datensicherung X X X X
 76 Information Fertigarzneimittel X X X X
 77 Information Rote Liste X X X X
 78 Installationsautorisierung   X X 
 79 Inventur LaserWand X X X X
 80 Kalkulation Wareneingang X X X X
 81 Kasse X X X X
 82 Kassen LNA X X X X
 83 Kassenabverkauf X X X X
 84 Kassenbuch (neu) X X X X
 85 Kassenbuch Export (neu) X X X X
 86 Kontrolle Lager   X X
 87 Kontrolle Verfalldaten X X X X
 88 Kunden-Benachrichtigung X X X X
 89 Kunden-Bonus-Punkte X X X X
 90 Kundenschablonen X X X X
 91 Kundenvorgänge ändern X X X X
 92 Kundenvorgangspflege X X X X
 93 Kurzinformation X X X X
 94 Lagerauftragsbearbeitung X X X X
 95 Lagerdaten für Artikel X X X X
 96 Lagerdaten für Lagerort X X X X
 97 Lagerpflege  X X X
 98 Lagerwertverlustliste X X X X
 99 Laser Wand X X X X
 100 Lft-Retouren-Gutschrift-Import X X X X
 101 Lieferantenvorg. verbuchen X X X X
 102 Lieferantenvorgangspflege X X X X
 103 Liste Artikel  X X X
 104 Liste Inventur  X X X
 105 MDM Client X X X X
 106 MFN Server X X X X

Programm
Bediener
Standard

GP-Gruppe
Bediener

Bediener mit
Sonderrechten

Bediener 
Administ.



 107 Mindestbest. Optimierung   X X
 108 Multifloor X X X X
 109 Multimed Schnittstelle X X X X
 110 Nachfrage X X X X
 111 Nachtjob X X X X
 112 Nachtjob Prüfung X X X X
 113 Offene Posten Dialog X X X X
 114 Offene Rechnungen / Zahlung löschen   X X
 115 Pflege Abrufplan   X X
 116 Pflege Arbeitsplatz X X X X
 117 Pflege Artikel-Preise X X X X
 118 Pflege Artikelgruppen X X X X
 119 Pflege Artikelgruppen-Merkmale X X X X
 120 Pflege Artikelnummer X X X X
 121 Pflege Artikeltyp X X X X
 122 Pflege Bediener   X X
 123 Pflege Bestandsänderungsgrund  X X X
 124 Pflege Betriebsparameter    X
 125 Pflege Dispo-Strd-Lieferant X X X X
 126 Pflege Drucker X X X X
 127 Pflege Druckersequenz X X X X
 128 Pflege Druckertyp X X X X
 129 Pflege eigene HM/Verb. Kond. X X X X
 130 Pflege Erlösgruppen X X X X
 131 Pflege Erlösgruppenregeln X X X X
 132 Pflege Formular X X X X
 133 Pflege Formulartyp X X X X
 134 Pflege fortl. Nummern   X X
 135 Pflege Geschäftsp.grp.  X X X
 136 Pflege Geschäftspartner  X X X
 137 Pflege GP - int. sonst. Felder X X X X
 138 Pflege GP-Bankverbindung X X X X
 139 Pflege GP-Gruppen Merkmale X X X X
 140 Pflege Kundenkonditionen X X X X
 141 Pflege Lagerort X X X X
 142 Pflege Lft.-Konditionen X X X X
 143 Pflege Lft.-Retouren X X X X
 144 Pflege Lieferportionen X X X X
 145 Pflege MFN-Partner X X X X
 146 Pflege Notizen X X X X
 147 Pflege Programm X X X X
 148 Pflege Rechnungstexte X X X X
 149 Pflege Verfall-Parameter X X X X
 150 Pflege Warnhinweise X X X X
 151 Pflege Zugriffsber. GP    X
 152 Pflege Zugriffsber. GP-Gruppe    X
 153 Pharma Benchmark   X X
 154 Pharmaceutical Care  X X X
 155 PharmaMall X X X X
 156 Pocket-Inventur X X X X
 157 Pocket-Wareneingang X X X X
 158 Preisänderungsprotokoll X X X X
 159 Preise Anlage 3 Hilfstaxe X X X X
 160 Preislisten-Import X X X X
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Programm
Bediener
Standard

GP-Gruppe
Bediener

Bediener mit
Sonderrechten

Bediener 
Administ.
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 161 PROKAS Chat X X X X
 162 PROKAS Starter Audit X X X X
 163 PROKAS Starter Herunterfahren X X X X
 164 PROKAS Starter herunterfahren X X X X
 165 PROKAS Starter Konfiguration X X X X
 166 PROKAS Starter Überwachung X X X X
 167 PROKAS Starter VPS schliessen X X X X
 168 PROKAS Starter Zugriffskontr. X X X X
 169 Prokas Terminplaner X X X X
 170 Prokas/2 Drucken X X X X

 171 PROMAILD X X X X
 172 Rechn./Lfs duplizieren   X X
 173 Reorg Artikel X X X X
 174 Rezept-Taxation X X X X
 175 Rezeptabrechnungskontrolle   X X
 176 Rezepturen WEPA Schnittstelle X X X X
 177 Rezepturentaxation X X X X
 178 Scholz Dosiermodul X X X X
 179 SEPA Konfiguration   X X
 180 SEPA Mandatsverwaltung   X X
 181 SEPA Portalzugang   X X
 182 Serielle Dafü X X X X
 183 Serienänderung   X X
 184 Shop-Schnittstelle X X X X
 185 Shop-Schnittstelle X X X X
 186 Statistik Arbeitsplatz X X X X
 187 Statistik Artikel X X X X
 188 Statistik Bediener X X X X
 189 Statistik Erlösgruppe X X X X
 190 Statistik Kunde X X X X
 191 Statistik Lagerort X X X X
 192 Statistik Lieferant X X X X
 193 Suche Alternativartikel X X X X
 194 Tagesabschluß   X X
 195 Terminplaner X X X X
 196 Übersicht Abholer X X X X
 197 Übersicht Abholer : Statusw.  X X X
 198 Übersicht Abholer : Storno  X X X
 199 Übersicht Abrufplan X X X X
 200 Übersicht Artikel X X X X
 201 Übersicht Artikelkonditionen X X X X
 202 Übersicht ext. Aufträge X X X X
 203 Übersicht Geschäftspartner  X X X
 204 Übersicht IMS-Warengruppen X X X X
 205 Übersicht Indikationen X X X X
 206 Übersicht Kundenvorgänge  X X X
 207 Übersicht Lieferantenvorg.  X X X
 208 Versand-Server X X X X
 209 Versandmodul X X X X
 210 Wareneingangsbuch X X X X
 211 Zuordnen Bestellpositionen X X X X
 212 Zusatzverkaufsempfehlungen X X X X

Programm
Bediener
Standard

GP-Gruppe
Bediener

Bediener mit
Sonderrechten

Bediener 
Administ.
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I. Rechtliche Aspekte
Wer in Deutschland eine Apotheke be-
treiben will, bedarf nach § 1 Apotheken-
gesetz (kurz: ApoG) einer behördlichen 
Erlaubnis. Diese Erlaubnis wird nur dem-
jenigen erteilt, der über eine entsprechen-
de Ausbildung verfügt und die Approbati-
on als Apotheker besitzt (§ 2 ApoG). Die 
Erlaubnis zum Betrieb einer Apotheke ist 
streng personengebunden und erlischt 
gemäß § 3 Nr. 1 ApoG mit dem Tod des 
Apothekers. 

Verstirbt eine Person, werden die Erben 
rechtlich die Gesamtrechtsnachfolger des 
Erblassers. Das heißt, sie übernehmen voll-
ständig die Stellung des Verstorbenen – mit 

allen Rechten und Pflichten. Das umfasst 
ebenfalls, dass die Erben durch den Erbfall 
die vermögensmäßigen Inhaber der Apo-
theke werden. 

Aufgrund der oben dargestellten strengen 
Erlaubnispflicht durch das Apothekenge-
setz kommt allerdings eine Fortführung 
der Apotheke durch die Erben nur dann 
in Betracht, wenn die Erben selbst eine Er-
laubnis im Sinne des § 1 ApoG innehaben.
Ist dies nicht der Fall, darf der Ehe-/Le-
benspartner bzw. dürfen die Kinder nach 
dem Tod des Erlaubnisinhabers die Apo-
theke nicht selbst weiterbetreiben. 

Die Konsequenz daraus wäre, dass die Er-

ben die Apotheke sofort veräußern bzw. 
abgeben müssten.

Dies würde den Erben allerdings eine 
wichtige Einnahmequelle nehmen. Auf-
grund dessen hat der Gesetzgeber in be-
stimmten familiären Konstellationen eine 
Fortführung der Apotheke durch die Er-
ben im Rahmen einer Verpachtung gemäß 
§ 9 ApoG gestattet. Zulässig ist solch eine 
gesetzlich erlaubte Verpachtung grundsätz-
lich nur

• nach dem Tode eines Erlaubnisinhabers 
durch seine erbberechtigten Kinder bis 
zu dem Zeitpunkt, in dem das jüngste 
der Kinder das 23. Lebensjahr vollendet 
(ergreift eines dieser Kinder vor Vollen-
dung des 23. Lebensjahres den Apothe-
kerberuf, so kann die Frist auf Antrag 
verlängert werden, bis das Kind in seiner 
Person die Voraussetzungen für die Er-
teilung der Erlaubnis erfüllen kann) und

• durch den überlebenden erbberechtig-
ten Ehegatten oder Lebenspartner bis 
zu dem Zeitpunkt der Heirat oder der 
Begründung einer Lebenspartnerschaft, 
sofern er nicht selbst eine Erlaubnis ge-
mäß § 1 ApoG erhält.

Übernahme einer Apotheke im Erbfall 

Rechtliche und erbschaftsteuerliche 
Konsequenzen bedenken

Mit der Endlichkeit des eigenen Lebens beschäftigt sich niemand gern. Für 
Unternehmer ist das Thema jedoch doppelt brisant, denn ein Testament 
zu haben ist das eine, den Fortbestand oder die Übergabe des eigenen 
Unternehmens zu sichern, das andere. Insbesondere Apotheker sind dabei 
einer starken berufsrechtlichen Reglementierung unterworfen, die zahl-
reiche rechtliche und steuerliche Fragen aufwirft. Daher sollten bereits zu 
Lebzeiten alle Gestaltungsmöglichkeiten genauestens durchleuchtet und 
in diesem speziellen Fall zu Risiken und Nebenwirkungen der Steuerbera-
ter und Rechtsanwalt befragt werden.

a
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Das bedeutet, dass 
1.  die Apotheke in den Nachlass fallen 

muss und 
2.  diejenigen Personen, denen das Ver-

pachtungsrecht zustehen soll, tatsäch-
lich Erben des Apothekers sind.

Von daher ist es jedem Apotheker drin-
gend zu empfehlen, noch zu Lebzeiten 
rechtlich prüfen zu lassen, ob die bestehen-
de Erbfolge genau diese beiden Vorausset-
zungen erfüllt. Wenn nicht, sollten die Erb-
folgeregelungen angepasst werden.

Wenn hingegen absehbar ist, dass z.B. ein 
Kind des Apothekers die Apotheke in 
Zukunft übernehmen könnte, empfi ehlt 
es sich, den Ehepartner als Vorerben und 
das Kind als Nacherben einzusetzen. Diese 
Gestaltung hat den Vorteil, dass der Ehe-
partner als Vorerbe zunächst die Apotheke 
zulässigerweise gemäß § 9 ApoG verpach-
ten kann. Stirbt der vorerbende Ehepart-
ner, dann kann das Kind entweder die Ver-
pächterstellung übernehmen oder – wenn 
es selbst bereits eine Erlaubnis nach § 1 
ApoG besitzt – die Apotheke dann selbst 
aktiv betreiben. 

II. Erbschaftsteuerliche Aspekte
Wird eine Apotheke geerbt, so unterliegt 
der Erbanfall grundsätzlich der Erbschaft-
steuer.

Der Wert der vererbten Apotheke wird 
durch die Finanzbehörden regelmäßig im 
Wege der sog. Ertragswertmethode ermit-
telt und kann bei ertragreichen Apotheken 
zu relativ hohen Werten führen.

Eine Erbschaftsteuer fällt jedoch nur an, 
wenn die folgenden persönlichen (nicht 
abschließenden) Freibeträge überschritten 
werden. (siehe Tabelle)

Allerdings kann die Übertragung der Apo-
theke unter bestimmten Voraussetzungen 
steuerlich begünstigt sein. Nämlich wenn 
die nächste Generation die Apotheke wei-
terführt. In diesem Fall stehen dem Erben 
zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Im Rahmen der Regelverschonung ist das 
Übertragen von Apothekenvermögen zu 
85 % steuerfrei gestellt. Die verbleiben-
den 15 % werden besteuert. Die Steuer-
last wird um einen Abzugsbetrag mit Ab-
schmelzungsautomatik von 150.000 Euro 
reduziert, so dass im Grunde ein Vermö-
gen von 1 Mio. Euro erbschaftsteuerfrei 
übertragen werden kann.

Alternativ steht die Optionsverschonung 
zur Verfügung, bei der 100% steuerfrei ge-
stellt werden; allerdings mit höheren An-
forderungen an den Weiterbetrieb der 
übertragenen Apotheke.

Problematisch ist zurzeit, dass das Bun-
desverfassungsgericht mit Urteil vom 
17.12.2014 die hier einschlägigen Pa-
ragraphen des Erbschaftsteuergesetzes 
für verfassungswidrig erklärt und dem 
Gesetzgeber aufgetragen hat, bis zum 
30.6.2016 verfassungskonforme Regelun-
gen zu schaffen.

Da die bisherigen Gesetzesvorschläge 
noch heiß diskutiert werden und der Ge-
setzgeber es bisher noch nicht geschafft 
hat, eine Erbschaftsteuerreform zu verab-
schieden, ist es momentan unklar, wie die 
genauen Voraussetzungen für die Anwen-
dung der Regelverschonung bzw. der Op-
tionsverschonung sein werden.

Im Augenblick richten sich die Anforde-
rungen für die Anwendung der Regelver-
schonung und für die Optionsverschonung 
noch danach, wie die Beteiligungsverhält-
nisse sind, wie lang das übertragene Ver-
mögen gehalten wird, wie hoch das sog. 
Verwaltungsvermögen der Apotheke und 
wie hoch die durchschnittliche Lohnsum-
me über einen bestimmten Zeitraum nach 
der Übertragung ist. Nur wenn die ent-
sprechenden gesetzlichen Vorgaben ein-
gehalten werden, kommt es zu den oben 
genannten Steuerbefreiungen von 85 % 
bzw. 100 %. 

Aufgrund der momentan unklaren erb-
schaftsteuerlichen Lage sollten die aktuel-
len Entwicklungen genau beobachtet bzw. 
ein Steuerberater wegen der möglichen in-
dividuellen Auswirkungen zu Rate gezogen 
werden.            

Dr. Jens-Peter Damas

ETL ADVISION 
Steuerberatungsgesellschaft AG
etl-advision@etl.de 
www.etl-advision.de 
Tel: 030/22641248

Dr. Jens-Peter Damas 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht im 
ETL ADVISION-Verbund aus Berlin, spezialisiert 
auf die Beratung von Apothekern

Ehegatten/eingetragene Lebenspartner 500.000 €

Kinder/Stiefkinder 400.000 €

Eltern/Großeltern (Erbfall) 100.000 €

Enkel 200.000 €

Geschwister, Nichten, Neffen und andere Erwerber 20.000 €

Erben Freibetrag
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Benchmarks sind für das Controlling unverzichtbar. In vielen 

Ausgaben der ProMail seit ihrem Bestehen findet der Begriff 

Verwendung. Schließlich ist er Bestandteil der Firma der Phar-

ma Benchmark AG, die dieses Informationsblatt herausgibt. 

Was steckt hinter diesem angelsächsischen Begriff? Schlägt 

man ihn im Wörterbuch nach, so werden Übersetzungen 

wie Vergleichspunkt, Maßstab, Richtgröße vorgeschlagen. Für 

das hier interessierende Controlling von Kennzahlen stellen 

Benchmarks also Richtwerte dar, an denen sich das einzelne 

Unternehmen orientieren kann. Ihnen kommen zwei Funkti-

onen zu:

Zunächst können diese Richtwerte dazu dienen, die Quali-

tät der eigenen Apotheke zu analysieren. Hierzu werden in 

der Regel Durchschnittswerte vergleichbarer Apotheken he-

rangezogen. Pharma Benchmark liefert solche Durchschnitts-

werte für mehr als 40 Kennzahlen von über 600 Apotheken, 

differenziert nach Standorten (alte und neue Bundesländer) 

und Umsatzanteilen im Barverkauf. Diese Werte werden mo-

natlich an dieser Stelle vorgestellt und interpretiert.

Für die zweite Funktion der Planung sind solche Durch-

schnittswerte nur bedingt geeignet. Hier werden Richtwerte 

benötigt, welche Erträge und Leistungen in „guten“ Apothe-

ken möglich sind. Mittelwerte, wie im Beispiel des Umsatzes 

pro Kunde von 38,90 € können höchstens für die unterdurch-

schnittlichen Apotheken eine Richtschnur sein. Apotheken mit 

überdurchschnittlicher Leistung benötigen bessere Werte als 

Orientierung. Pharma Benchmark teilt daher die am Vergleich 

beteiligten Apotheken in drei Gruppen mit gleicher Apothe-

kenzahl auf. Im oberen Drittel sind die Apotheken mit den 

besseren Kennzahlenwerten vereinigt.

Sie können als Benchmark dienen. Ob der Top-Wert von 68,15 

€ als Maßstab dienen kann, muss bezweifelt werden. Zu groß 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass in dieser Spitzen-Apotheke 

besondere Verhältnisse vorliegen (Heimversorgung, Krebspa-

tienten), die einen solchen Wert verursachen, der daher für 

andere Apotheken nicht erreichbar sein wird. Interessanter 

als Benchmark ist der untere Wert dieser Spitzen-Gruppe in 

Höhe von 41,64 €. Ein solcher Wert ist als Zielwert relativ 

hoch und trotzdem realistisch, denn ein Drittel der Apothe-

ken erreichen diesen Wert oder bessere Werte.

Prof. Dr. Burkhard Strobel

Glossar
Mit unserem Glossar versuchen wir Ihnen die wichtigs-

ten Kennzahlen und Begriffe, die wir in unseren Beiträ-

gen verwendet haben, kurz und verständlich zu erläutern. 

Sollten Sie hieraus eine kleine Sammlung entstehen lassen,  

würden wir uns freuen.

Benchmarks: Besser als Durchschnittswerte

Umsatz pro Kunde März 2016

Mittelwert 38,90 €

Oberes Drittel von 41,64 €

Oberes Drittel bis 68,18 €


